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Optionskommunen sind zugelassene kommunale Träger (zkT),  welche eigenverantwortlich ohne die

Bundesagentur für Arbeit  für die Grundsicherung für Arbeitsuchende und andere Leistungen nach

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zuständig sind.

Zugelassene kommunale Träger sind kreisfreie Städte und Landkreise . Diese Träger bilden zur

Erfüllung ihrer Aufgaben Jobcenter.

 

 

Synonyms:
zugelassene kommunale Träger, zkT, ZKT
Verwandte Artikel:
Einbeziehung schwer zu erreichender junger Menschen in die Grundsicherung – eine
Erfolgsgeschichte?

Teilqualifizierungen – wie häufig werden sie eingesetzt und wer nimmt teil?

Glossar: Jobcenter

Mindestlohn in Deutschland – Effekte der Ausnahmeregelung für Langzeitarbeitslose
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